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Zitat von Caro07

Die wöchentliche Elternsprechstunde ist in Bayern ein zusätzlicher Termin, die nicht im
Deputat enthalten ist.

Genau, deshalb ist diese Diskussion ja quasi entstanden.

Für Klassenleitung gibt es hier übrigens überhaupt keine Anrechnung.

Wobei in der von Caro07 zitierten Dienstordnung auch steht "Ausnahmefälle"; heißt für mich,
dass in erster Linie diese eingetragene Sprechstunde gilt. Bei mir passiert es immer öfter, dass
Eltern gern andere Termine möchten oder zum Elternsprechtag nicht kommen wollen und frage
mich, wie weit man da geht... Denn ich kann ja auch keine Termine anstatt der fixen
Sprechstunde machen. Die muss ich ja trotzdem anbieten.

Aktuell habe ich einen Fall, wo ein Elternteil mit mir unbedingt über eine Lappalie sprechen
muss, aber nur an meinem freien Tag und an einem Tag, wo ich durchgehend Unterricht habe.
Sprechstunde: kann sie nicht; Elternsprechtag: will sie nicht.
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